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73.     B e k a n n t m a c h u n g  
 

Öffentliche Auslegung des Mietspiegels für das Gebiet der  
Kreisstadt Unna 

 
Die inhaltlichen Grundlagen für die Aufstellung von Mietspiegeln sind die §§ 
558 c ff des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Danach sollen Mietspiegel 
alle zwei Jahre der Marktentwicklung angepasst werden. Die Fortschrei-
bung des Mietspiegels fand zuletzt im Jahr 2008 statt. Dieser Mietspiegel 
war bis zum 30.06.2010 gültig. Der neue Mietspiegel wurde am 01.07.2010 
vom Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt Unna beschlossen und ist 
gültig vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2012. 
 
Der Mietspiegel kann bei der Kreisstadt Unna im Bürgerservice oder im Be-
reich Wohnen, Soziales und Senioren, Rathausplatz 1, 59423 Unna, wäh-
rend der Dienstzeit eingesehen werden. 
 
Die gedruckte Version des Mietspiegels ist gebührenpflichtig und kann an 
den u. a. Stellen bezogen werden: 
 
Kreisstadt Unna, Bürgerservice, Rathausplatz 1, 59423 Unna 
 
Kreisstadt Unna, Bereich Wohnen, Soziales und Senioren,  
Rathausplatz 1, 59423 Unna 
 
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer–Verein Unna e.V. 
Ostring 23, 59423 Unna 
 
Mieterverein Kreis Unna e.V. 
Ostring 21, 59423 Unna 

 
 

Abl. KrStUN 21-73/23. Juli 2010 
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74.     B e k a n n t m a c h u n g  
 

Public Corporate Governance Kodex der Kreisstadt Unna  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public Corporate Governance Kodex 
 

der Kreisstadt Unna 
 
 
 

- Grundsätze für eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit von Unternehmensführung und 

Organen in den öffentlichen Unternehmen 
der Kreisstadt Unna - 
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Präambel und Geltungsbereich 
 
Die Kreisstadt Unna ist verpflichtet, bei ihren Beteiligungsunternehmen eine 
gute, d.h. verantwortungsvolle Unternehmensführung zu gewährleisten, die 
sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst als auch 
am Gemeinwohl (Interessen der Bürgerinnen und Bürger) orientiert. Neben 
der Aufgabe, die Unternehmen bei der Erfüllung des Unternehmenszwecks 
zu unterstützen und die wirtschaftliche Effizienz zu optimieren, hat sie daher 
gleichzeitig sicherzustellen, dass bei der Leitung, Steuerung und Überwa-
chung der Unternehmen insbesondere auch die öffentlichen Belange be-
rücksichtigt werden. 
 
Im Hinblick auf diese komplexe Aufgabenstellung hat sich das Beteiligungs-
controlling der Kreisstadt Unna zur weiteren Verbesserung der Unterneh-
menssteuerung, -überwachung und -transparenz entschlossen, eine Richt-
linie unter dem Titel „Public Corporate Governance für die Kreisstadt 
Unna“ auszuarbeiten. Der Begriff der Public Corporate Governance wird 
hierbei als Maßstab guter Unternehmensführung und Kontrolle in öffentli-
chen Unternehmen verstanden. Die vorliegende Public Corporate Gover-
nance wurde auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Ko-
dex erarbeitet, der aufgrund § 161 AktG seit 2002 die Organe börsennotier-
ter Unternehmen in Deutschland verpflichtet, Entsprechenserklärungen ab-
zugeben. 
 
Die Public Corporate Governance der Kreisstadt Unna soll dazu dienen, 
 

• Standards für das Zusammenwirken aller Beteiligten (Rat der Kreisstadt 
Unna, Stadtverwaltung und Beteiligungsgesellschaften) festzulegen und zu 
definieren; 

• eine effiziente Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und der Ge-
schäftsführung zu fördern und zu unterstützen; 

• den Informationsfluss zwischen Beteiligungsunternehmen und -verwaltung 
zu verbessern, um die Aufgabenerfüllung im Sinne eines Beteiligungscont-
rollings zu erleichtern; 

• das öffentliche Interesse und die Ausrichtung der Unternehmen am Ge-
meinwohl durch eine Steigerung der Transparenz und Kontrolle abzusi-
chern; 

• durch mehr Öffentlichkeit und Nachprüfbarkeit das Vertrauen in Entschei-
dungen aus Verwaltung und Politik zu erhöhen. 
 
Zusammenfassend soll das Regelwerk zur Public Corporate Governance 
somit ein auf den Bedarf der kommunalen Beteiligungen abgestimmtes 
System darstellen, das die Transparenz und die Effizienz nachhaltig 
verbessert. 
 

Ein Beschluss zur Übernahme dieser Public Corporate Governance der 
Kreisstadt Unna bedeutet eine freiwillige Selbstverpflichtungserklärung der 
Beteiligungsgesellschaft, diese Vorgaben und Standards grundsätzlich an-
zuerkennen, um den erhöhten Anforderungen an die Transparenz, Steue-
rung und Kontrolle von öffentlich finanzierten und getragenen Unternehmen 
gerecht zu werden. 
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Da die Mehrzahl der kommunalen Beteiligungsunternehmen in der Rechts-
form der GmbH mit fakultativem Aufsichtsrat geführt wird, ist die Richtlinie 
zur Public Corporate Governance an dieser Rechtsform ausgerichtet. Für 
Beteiligungen an Gesellschaften in einer anderen Rechtsform gelten die 
Regelungen entsprechend, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen entge-
genstehen. Für Beteiligungsunternehmen ohne Aufsichtsrat oder vergleich-
bares Organ werden dessen Aufgaben vom Gesellschafter wahrgenom-
men; Regelungen, die ausschließlich das Aufsichtsratsgremium betreffen, 
bleiben daher unbeachtlich. Die Entsendung von Arbeitnehmervertretern in 
fakultative Aufsichtsräte und deren Beteiligung wird in den jeweiligen Ge-
sellschaftsverträgen geregelt, wobei die Drittelparität zu Grunde gelegt wird.  
 
Der Rat der Kreisstadt Unna hat die Public Corporate Governance mit den 
im Kodex enthaltenen Standards für die Kreisstadt Unna beschlossen. Der 
Bürgermeister wirkt darauf hin, dass diese Richtlinie für alle Beteiligungsge-
sellschaften der Kreisstadt Unna eine verbindliche Grundlage darstellt. So-
weit möglich sollen die Gesellschaftsverträge und Geschäftsordnungen ent-
sprechend angepasst werden. 
 
Damit ist gewährleistet, dass die Regelungen, Empfehlungen und Anregun-
gen zur Public Corporate Governance für alle Mehrheitsbeteiligungen der 
Kreisstadt Unna samt deren Organen, dem Rat der Kreisstadt Unna sowie 
der Stadtverwaltung zur einheitlichen Handlungsleitlinie werden. Den Betei-
ligungsgesellschaften, bei denen die gehaltenen Anteile der Kreisstadt Un-
na 50 % oder weniger betragen, wird die Public Corporate Governance der 
Kreisstadt Unna zur Anwendung empfohlen. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Anteilsmehrheit in der Summe Gebietskörperschaften zusteht. 
 
Die Public Corporate Governance der Kreisstadt Unna wird regelmäßig im 
Hinblick auf neue Entwicklungen überprüft und kann bei Bedarf kommunal 
angepasst werden. 
 
Mit der Anerkennung des Public Corporate Governance Kodex der Kreis-
stadt Unna werden die besonderen Anforderungen an die Führungsgremien 
(Geschäftsführung und Aufsichtsrat) von öffentlichen Unternehmen heraus-
gehoben. Insbesondere können auch durch die Schaffung qualifizierter Auf-
sichtsstrukturen die jeweiligen Verantwortlichkeiten im vollen Umfang wahr-
genommen werden. 
 
Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex sind im Text durch 
die Verwendung des Wortes „soll“ gekennzeichnet. Die Gesellschaften kön-
nen hiervon abweichen, sind dann aber verpflichtet, dies in einem Corpora-
te Governance Bericht jährlich offen zu legen und zu begründen. Dies er-
möglicht den Gesellschaften die Berücksichtigung branchen- oder unter-
nehmensspezifischer Bedürfnisse. Mit diesen über die gesetzlichen Vor-
schriften hinausgehenden Empfehlungen des Public Corporate Governance 
Kodex verpflichten sich die Gesellschaften freiwillig selbst, die im Folgen-
den aufgeführten Standards zur Effizienz, Transparenz und Kontrolle bei ih-
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rer Unternehmensführung zu beachten oder Abweichungen davon offen zu 
legen. 
 
Ferner enthält der Kodex Anregungen, von denen ohne Offenlegung abge-
wichen werden kann; hierfür werden Begriffe wie „sollte“ oder „kann“ ver-
wendet. 
 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben der Beteiligungsverwaltung / dem 
Beteiligungscontrolling der Kreisstadt Unna jährlich über die Public Corpora-
te Governance des Unternehmens und insbesondere über eventuelle Ab-
weichungen von den Empfehlungen des Kodexes im Rahmen ihres Be-
richtswesens zu berichten („Erklärung“). Dabei kann auch zu den Kodexan-
regungen Stellung genommen werden. Grundlage dieser Erklärung ist je-
weils die zum Zeitpunkt des Berichts aktuelle Fassung des Public Corporate 
Governance Kodex der Kreisstadt Unna. Der Bericht wird als Corporate 
Governance Bericht im Zusammenhang mit dem Beteiligungsbericht der 
Kreisstadt Unna veröffentlicht.  
 
Ausdrücklich soll darauf hingewiesen werden, dass eine Abweichung von 
einer Empfehlung bei entsprechender Begründung nicht per se schon auf 
einen „Mangel“ in der Unternehmensführung oder -überwachung hinweist. 
Die Standards in Form des Kodex sind im Gegenteil darauf angelegt, flexi-
bel und verantwortungsvoll angewendet zu werden, und damit als einheitli-
che Grundlage für die in allen Belangen so unterschiedlichen Beteiligungs-
unternehmen der Kommune dienen zu können. Solche Entscheidungen, 
Empfehlungen des Kodex nicht zu entsprechen, können aus gewissen 
Gründen durchaus sinnvoll und notwendig sein, müssen aber transparent 
gemacht und begründet werden („comply or explain“). 
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1 Gesellschafter 

1.1 Die Kreisstadt Unna als Gesellschafterin 

1.1.1 Die Kreisstadt Unna ist Gesellschafterin der Beteiligungsgesellschaf-
ten. Der Rat der Kreisstadt Unna ist das Hauptorgan der Kreisstadt 
Unna. Die Vertreter der Kreisstadt Unna üben ihre Funktion auf der 
Grundlage der Beschlüsse des Rates aus. Der Rat der Kreisstadt 
Unna kann den vom Rat bestellten oder gewählten Gesellschafter-
vertretern Weisungen erteilen. 

 
1.1.2 Die Kreisstadt Unna sollte sich nur dann an einem Unternehmen neu 

beteiligen, wenn dessen Bindung an die Public Corporate Governan-
ce der Kreisstadt Unna im Gesellschaftsvertrag oder durch Gesell-
schafterbeschluss festgelegt wird. Dies gilt jedoch nur für eine Betei-
ligungsquote von mindestens 20%. Weiter gilt dies auch für mittelba-
re Beteiligungen der Stadt, wenn das Unternehmen, das eine neue 
Beteiligung eingehen will, sich selbst bereits zur Anwendung des 
Public Corporate Governance Kodex verpflichtet hat. 

 
1.2  Gesellschafterversammlung 
 
1.2.1 Die Gesellschafterversammlung ist oberstes Organ der Gesellschaft. 

Die Gesellschafter nehmen ihre Gesellschafterrechte grundsätzlich in 
der Gesamtheit der Gesellschafter durch Beschlussfassung in der 
Gesellschafterversammlung wahr. 

 
1.2.2 Bestimmte Rechte und Aufgaben sind den Gesellschaftern gesetzlich 

zugeordnet (Änderung des Gesellschaftsvertrags, Einforderung von 
Nachschüssen, Auflösung der Gesellschaft) bzw. müssen ihnen im 
Gesellschaftsvertrag einer kommunalen GmbH vorbehalten sein 
(Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung, Be-
schluss über den Wirtschaftsplan, Abschluss und Änderung von Un-
ternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG, 
Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen 
des Unternehmensgegenstands, Erwerb und Veräußerung von Un-
ternehmen und Beteiligungen, Bestellung und Abberufung der Ge-
schäftsführer). 

 
1.2.3 Weitere grundsätzliche Rechte und Kompetenzen sind die Wei-

sungsbefugnis gegenüber der Geschäftsführung, Überwachung der 
Geschäftsführung und strategische Steuerung, deren Verhältnis und 
Ausgestaltung gegenüber den daneben bestehenden Befugnissen 
des Aufsichtsrats festgelegt werden muss. 

 
1.2.4 Die Gesellschafter legen den Gegenstand des Unternehmens – als 

erste strategische Ausrichtung – im Hinblick auf den öffentlichen Auf-
trag der Gesellschaft fest. Dieser stellt für die Geschäftsleitung und 
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die Aufsichtsratsmitglieder eine unabdingbare Handlungsleitlinie dar 
und steht nicht zu deren Disposition. Der Gegenstand des Unter-
nehmens wird bei der Gründung der Gesellschaft im Gesellschafts-
vertrag niedergeschrieben und kann nur mit Zustimmung des Rates 
der Kreisstadt Unna geändert werden. 

 
1.2.5 Die Geschäftspolitik der Mehrheitsbeteiligungen hat die Zielsetzun-

gen der Kreisstadt Unna zu berücksichtigen. 
 
1.2.6 Die Geschäftspolitik der Beteiligungsgesellschaften sollte sich den 

Zielsetzungen und den Optimierungs- und Konsolidierungsbestre-
bungen der Kommune unterordnen.  

 
1.2.7 Die Gesellschafterversammlung findet mindestens einmal jährlich 

statt. Sie wird von der Geschäftsleitung unter Angabe der Tagesord-
nung einberufen. 

 
1.2.8 Bei den von den Kommunen beherrschten Unternehmen sollen alle 

Angelegenheiten, die der Beschlussfassung in der Gesellschafter-
versammlung obliegen und von grundsätzlicher strategischer Bedeu-
tung sind, vorab im Rat der Kreisstadt Unna behandelt werden. 

 
1.3  Aufgaben der Gesellschafter 
 
1.3.1 Die Gesellschafter sollen auf der Basis des Unternehmensgegens-

tands grundsätzliche strategische Zielvorgaben für die Gesellschaft 
definieren. Neben den wirtschaftlichen Zielen sollen dabei auch Ziele 
und Erwartungen im Rahmen des öffentlichen Auftrags klar und 
messbar formuliert werden. Der Stand der Strategieumsetzung soll 
mindestens einmal im Jahr zwischen Gesellschaftern und Geschäfts-
führung erörtert werden. 

 
1.4  Maßnahmen zur Transparenzsteigerung 
 
1.4.1 Bei der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung über die 

Entlastung des Aufsichtsrats soll kein Vertreter der Kreisstadt Unna 
mitwirken, der selbst Mitglied des Aufsichtsrats ist. 

 
1.4.2 Die im Beteiligungsbericht veröffentlichte Darstellung jedes Beteili-

gungsunternehmens sollte in angemessener Form im Internet öffent-
lich zugänglich gemacht werden. 

 
*) Im weiteren Verlauf des Textes ist damit auch die weibliche Form für alle 
Formulierungen eingeschlossen. 
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2   Aufsichtsrat 
 
2.1  Grundsätzliches 
 
2.1.1 Bei allen Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die in der Regel 

nicht mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, steht es den Gesell-
schaftern grundsätzlich frei, durch Bestimmungen im Gesellschafts-
vertrag einen (fakultativen) Aufsichtsrat zu bilden. Hierbei sind die 
Mitglieder des Aufsichtsrates und ihre persönlichen Vertreter – so-
weit sie bestellt sind - mittels Entsendung durch die Gesellschafter 
oder durch Wahl in der Gesellschafterversammlung bestellt und sol-
len dem Rat der Kreisstadt Unna oder der Verwaltung der Kreisstadt 
Unna angehören. Der Aufsichtsrat ist das wichtigste Überwachungs- 
und Kontrollorgan. Die Aufsichtsratsmitglieder sind für die Ausübung 
ihres Mandats persönlich verantwortlich. Der Rat der Kreisstadt Unna 
kann den vom Rat bestellten oder auf Vorschlag des Rates gewähl-
ten Mitgliedern des Aufsichtsrates Weisungen erteilen. 

 
2.1.2 Im Gesellschaftsvertrag soll zudem bestimmt werden, dass Geschäf-

te und Rechtshandlungen von grundsätzlicher Bedeutung der Zu-
stimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Hierzu gehören Entscheidun-
gen oder Maßnahmen, die die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage 
des Unternehmens grundlegend verändern. In einem Katalog der zu-
stimmungspflichtigen Geschäfte können im Gesellschaftsvertrag wei-
tere Maßnahmen der Geschäftsführung der vorherigen Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat unterworfen werden. Die Wertgrenzen des 
Zuständigkeitskatalogs bzw. weitere Zuständigkeitsfragen werden in 
einer Geschäftsordnung durch den Aufsichtsrat festgelegt. Der Auf-
sichtsrat kann darüber hinaus weitere Zustimmungserfordernisse 
festlegen. 

 
2.2  Aufgaben 
 
2.2.1 Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, die Geschäftsführung bei der Lei-

tung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. 
Gegenstand der Überwachung sind insbesondere Ordnungsmäßig-
keit, die Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsfüh-
rung. Er ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das 
Unternehmen einzubinden. 

 
2.2.2 Der Aufsichtsrat achtet im Rahmen seiner Überwachungsfunktion 

darauf, dass die operativen Ziele, die die Gesellschaft verfolgt, den 
strategischen Zielen der Kommune nicht entgegenstehen. 

 
2.2.3 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
2.2.4 Jedes Aufsichtsratsmitglied sollte durch seine eigene persönliche 

und fachliche Qualifikation dafür sorgen, dass es seine Aufgabe und 
Verantwortlichkeit im Sinne dieser Public Corporate Governance er-
füllen kann. Die Kommune und das Unternehmen unterstützen die 
Fort- und Weiterbildung durch geeignete Maßnahmen. 
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2.2.5 Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahr-
nehmung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Au-
ßerdem sollen insgesamt nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate in 
Gesellschaften wahrgenommen werden. Dies gilt nicht für den Bür-
germeister, Wahlbeamte/Beigeordnete und die von ihm benannten 
Mitarbeiter der Verwaltung. 

 
2.2.6 In regelmäßigen Abständen sollen vom Aufsichtsrat die Wertgrenzen 

für die unter einem Zustimmungsvorbehalt stehenden Arten von Ge-
schäften und Rechtshandlungen auf ihre Zweckmäßigkeit und Prak-
tikabilität überprüft werden.  

 
2.2.7 Der Aufsichtsrat soll regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit über-

prüfen. Die Berichterstattung über die Ergebnisse und Handlungs-
empfehlungen zur Verbesserung der Tätigkeit des Aufsichtsrates 
sollte in Form eines Leistungsberichts an die Gesellschafter erfolgen. 

 
2.2.8 Die kommunalen Vertreter in den Aufsichtsräten haben die Umset-

zung der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielsetzung sowie den 
öffentlichen Zweck sorgfältig zu überprüfen und die Ausübung der 
Geschäftstätigkeit ggf. kritisch zu hinterfragen. 

 
2.2.9 Sie sollen sich aktiv für die Umsetzung dieser Public Corporate Go-

vernance der Kreisstadt Unna einsetzen und arbeiten in ihren Gre-
mien darauf hin, dass die genannten Punkte umgesetzt werden. 

 
2.2.10 Die Gewährung von Krediten des Unternehmens an Mitglieder der 

Geschäftsführung und des Aufsichtsrates sowie ihre Angehörigen 
bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates. 

 
2.3  Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsratsvorsitzenden 
 
2.3.1 Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat 

und leitet dessen Sitzungen. 
 
2.3.2 Der Aufsichtsratsvorsitzende soll mit der Geschäftsführung, insbe-

sondere mit dem Vorsitzenden bzw. Sprecher der Geschäftsführung, 
regelmäßig Kontakt halten und mit ihr die Strategie, die Geschäfts-
entwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens beraten.  

 
2.3.3 Der Aufsichtsratsvorsitzende ist über wichtige Ereignisse, die für die 

Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Un-
ternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich durch 
die Geschäftsführung zu informieren. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
soll sodann den Aufsichtsrat unterrichten und erforderlichenfalls eine 
außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen. 

 
2.3.4 Sofern kein Prüfungsausschuss eingerichtet wurde, erteilt der Auf-

sichtsrat, bzw. der Vorsitzende dem Abschlussprüfer den Prüfungs-
auftrag und trifft mit ihm die Honorarvereinbarung. Hierbei soll der 
Aufsichtsratsvorsitzende von der Möglichkeit, eigene Prüfungs-
schwerpunkte für die Abschlussprüfung festzulegen, Gebrauch ma-
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chen und Empfehlungen der (Beteiligungs-) Verwaltung berücksichti-
gen. 

 
2.3.5 Der Aufsichtsratsvorsitzende soll auf die Einhaltung der Verschwie-

genheitsregelung durch alle Mitglieder des Aufsichtsrats achten (§§ 
394, 395 Aktiengesetz i.V.m. § 52 GmbH-Gesetz). 

 
2.3.6 Der Aufsichtsratsvorsitzende ist für die Ausarbeitung und Einhaltung 

der Geschäftsführerverträge zuständig. Die wesentlichen Vertragsin-
halte (insbesondere die Vergütungsstruktur einschl. Versorgungsre-
gelung) sind vom Aufsichtsrat zu beschließen. 

 
2.4  Bildung von Ausschüssen 
 
2.4.1 Der Aufsichtsrat kann abhängig von den spezifischen Gegebenheiten 

des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifi-
zierte Ausschüsse bilden, die der Effizienzsteigerung der Aufsichts-
ratsarbeit und der Behandlung komplexer Sachverhalte dienen sol-
len. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an 
den Aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse. 

 
2.5  Zusammensetzung des Aufsichtsrates 
 
2.5.1 Der Kreisstadt Unna ist im Aufsichtsrat ein angemessener Einfluss 

zu gewährleisten. Für die Auswahl der durch die Kreisstadt Unna zu 
entsendenden Aufsichtsratsmitglieder sind die kommunalrechtlichen 
Bestimmungen maßgeblich. Die Entsendung eines Mitgliedes in den 
Aufsichtsrat soll sich auf Mitglieder des Rates der Kreisstadt Unna 
beschränken.  

 
2.5.2   Bei der Benennung sollte seitens des Rates bzw. der Fraktion dar-

auf geachtet werden, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder an-
gehören, die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Auf-
gaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfah-
rungen verfügen und hinreichend unabhängig sind. Ferner sollten die 
Tätigkeit des Unternehmens und potenzielle Interessenkonflikte be-
rücksichtigt werden. Bei der Besetzung des Aufsichtsrats sollten die 
Gesellschafter für eine kompetente und interessenkonfliktfreie Be-
setzung sorgen. Frauen/Männer haben in den Aufsichtsräten ange-
messen vertreten zu sein. 

 
2.5.3 Eine unabhängige Beratung und Überwachung der Geschäftsführung 

durch den Aufsichtsrat wird auch dadurch ermöglicht, dass dem Auf-
sichtsrat kein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung angehören 
darf. 

 
2.5.4 Das Aufsichtsratsmitglied hat eine Erklärung darüber abzugeben, ob 

es Beratungsaufgaben oder Organfunktionen bei Wettbewerbern des 
Unternehmens ausübt. 
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2.6 Vertretungsmöglichkeit im Aufsichtsrat 
 
2.6.1 An den Aufsichtsratssitzungen sollen die Mitglieder regelmäßig teil-

nehmen. Falls Vertreter bestellt sind, sind diese nur im Verhinde-
rungsfall zuzulassen. Falls ein Mitglied des Aufsichtsrats in einem 
Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen 
hat, soll dies in einem Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafter 
vermerkt werden. 

 
2.6.2 Abwesende Aufsichtsratsmitglieder in fakultativen Aufsichtsräten 

(vgl. 2.1.1) sollen nur dadurch an der Beschlussfassung des Auf-
sichtsrats und seiner Ausschüsse teilnehmen können, dass sie ein 
anderes ordentliches Aufsichtsratsmitglied zur Stimmabgabe schrift-
lich bevollmächtigen (Stimmvollmacht), oder dass sie ihre schriftliche 
Stimmabgabe durch eine andere zur Teilnahme berechtigte Person 
überreichen lassen (Stimmbotschaft). 

 
2.7  Vergütung 
 
2.7.1 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der 

Gesellschafterversammlung festgelegt. Sie soll der Verantwortung 
und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder sowie der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Rechnung tragen. Die Ver-
gütung soll regelmäßig überprüft werden. 

 
2.7.2 Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats und die Vergütungssätze der 

Aufsichtsratsmitglieder sollen im Beteiligungsbericht individualisiert 
ausgewiesen werden; im Übrigen gelten bzgl. des Ausweises der 
Bezüge die jeweils gültigen Veröffentlichungsvorschriften der Ge-
meindeordnung NRW.  

 
2.7.3 Die vom Unternehmen an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlten 

Vergütungen oder gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leis-
tungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, sollen 
gesondert und individualisiert im Anhang zum Jahresabschluss an-
gegeben werden.  

 
2.8 Vermögensschadenshaftpflicht- (Directors & Officers-) Versi-

cherung 
 
2.8.1 Schließt die Gesellschaft für den Aufsichtsrat eine D&O - Versiche-

rung ab, so soll ein der Aufwandsentschädigung angemessener 
Selbstbehalt im Schadensfall vereinbart werden. Handelt ein Mitglied 
des Aufsichtsrates auf Weisung des Rates der Kreisstadt Unna, so 
gilt § 113 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW entsprechend. Der Ab-
schluss bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. der Gesell-
schafterversammlung. 

 
2.9  Interessenkonflikte 
 
2.9.1 Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse 

verpflichtet. Gleichzeitig sollen die Vertreter der Kreisstadt Unna in 
den Aufsichtsratsgremien die besonderen Interessen der Kreisstadt 
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Unna, insbesondere die Beschlüsse der städtischen Ausschüsse 
bzw. des Rates, berücksichtigen. 

 
2.9.2 Kein Aufsichtsratsmitglied darf bei seinen Entscheidungen persönli-

che Interessen verfolgen, noch Geschäftschancen, die dem Unter-
nehmen zustehen, für sich nutzen. 

 
2.9.3 Jedes Aufsichtsratsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere 

solche, die auf Grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kun-
den, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern der 
Gesellschaft entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber offen 
legen. Der Aufsichtsrat soll in seinem Bericht an die Gesellschafter-
versammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Be-
handlung informieren. Wesentliche und nicht nur vorübergehende In-
teressenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds sollen 
zur Beendigung des Mandats führen. Alle Geschäfte zwischen dem 
Unternehmen und den Aufsichtsratsmitgliedern sowie ihren Angehö-
rigen (§ 31 GO NRW) oder ihnen persönlich nahestehenden Unter-
nehmungen haben branchenüblichen Standards zu entsprechen (im 
Hinblick auf die Beurteilung, ob ein solches Geschäft vorliegt und 
dessen Bewertung, kann der IDW-Prüfungsstandard 255 eine Orien-
tierungshilfe bieten). Wesentliche Geschäfte sollen der Zustimmung 
des Aufsichtsrats bedürfen. 

 
2.9.4 Dienst- und Werkverträge der Gesellschaft mit aktiven Aufsichtsräten 

und Vorstandsmitgliedern sowie ihren Angehörigen (§ 31 GO NRW) 
sollen nicht geschlossen werden. Dies gilt auch für Dienst- und 
Werkverträge mit ehemaligen Aufsichtsräten, die innerhalb von drei 
Jahren nach Beendigung der Tätigkeit geschlossen werden. Werden 
aus wichtigem Grund gleichwohl solche Dienste oder Werkverträge 
geschlossen, bedürfen sie der Zustimmung des Aufsichtsrates. 

 
2.10    Verschwiegenheitspflicht 
 
2.10.1 Die Aufsichtsratsmitglieder unterliegen grundsätzlich der Verschwie-

genheitspflicht. Ist im Ausnahmefall ein Bericht an Dritte zulässig, 
muss dabei gewährleistet sein, dass bei den Berichten die Vertrau-
lichkeit gewahrt ist. 

 
2.10.2 Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskörper-

schaft in den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt worden sind, unter-
liegen hinsichtlich der Berichte, die sie der Gebietskörperschaft zu 
erstatten haben, keiner Verschwiegenheitspflicht. Für vertrauliche 
Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse, gilt dies nicht, wenn ihre Kenntnis für 
die Zwecke der Berichte nicht von Bedeutung ist. 
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3 Geschäftsführung 
 
3.1  Grundsätzliches 
 
3.1.1 Die Geschäftsführung kann aus einer oder mehreren Personen be-

stehen und einen Vorsitzenden oder Sprecher haben. Die Geschäfts-
führung wird durch die Gesellschafterversammlung bestellt und ab-
berufen. Bei mehreren Personen soll eine Geschäftsordnung die Ge-
schäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsführung, 
insbesondere der Vertretung, regeln. Die Geschäftsordnung muss 
vom Aufsichtsrat genehmigt werden. 

 
3.1.2 Die Geschäftsführer führen die Geschäfte der Gesellschaft; sie ha-

ben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns anzuwenden. Die Geschäftsführer vertreten 
die Gesellschaft entweder jeweils allein, gemeinschaftlich oder zu-
sammen mit einem Prokuristen gerichtlich und außergerichtlich. Die 
Geschäftsführung soll Sorge dafür tragen, dass bei allen wesentli-
chen Entscheidungen innerhalb der Gesellschaft das Vier-Augen-
Prinzip gewahrt wird. 

 
3.1.3 Die Geschäftsführung soll sich auf die vollständige Umsetzung des 

Unternehmensgegenstands und des öffentlichen Auftrags konzent-
rieren. 

 
3.2 Aufgaben und Zuständigkeit 
 
3.2.1 Die Geschäftsführung soll klare und messbare operative Zielvorga-

ben zur Umsetzung und Realisierung des Unternehmensgegens-
tands für die Mitarbeiter der Gesellschaft definieren. 

 
3.2.2 Die Geschäftsführung soll ihre Pflichten zur Entwicklung strategi-

scher Zielvorgaben gegenüber den Gesellschaftern und dem Auf-
sichtsrat aktiv wahrnehmen. 

 
3.2.3 Die Geschäftsführung sorgt für ein angemessenes Risikomanage-

ment und Risikocontrolling einschließlich eines wirksamen internen 
Revisions-/ Kontrollsystems im Unternehmen. 

 
3.2.4 Die interne Revision sollte entsprechend der Größe des Unterneh-

mens als eigenständige Stelle und/oder durch die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft und/oder durch die Beteiligungsverwaltung/das Be-
teiligungscontrolling wahrgenommen werden. 

 
3.2.5 Die Geschäftsführung soll ein Berichtswesen implementieren. Sie in-

formiert den Aufsichtsrat und die Beteiligungsverwaltung/das Beteili-
gungscontrolling regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für 
das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäfts-
entwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements (Quartals-
bericht ggf. Halbjahresberichte). Sie geht auf Abweichungen des Ge-
schäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Anga-
be von Gründen ein. 
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3.2.6 Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss und Lagebericht 
gemäß den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbu-
ches (HGB) für große Kapitalgesellschaften und den Vorschriften des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) auf. 

 
3.2.7 Die Geschäftsführung soll den Jahresabschluss rechtzeitig vor der 

Behandlung im Aufsichtsrat mit der Beteiligungsverwaltung/dem Be-
teiligungscontrolling abstimmen, damit Besonderheiten, Bilanzie-
rungsfragen und Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt vorab 
diskutiert und Vereinbarungen besser umgesetzt werden können. 

 
3.2.8 Außerdem soll die Geschäftsführung die Beteiligungsverwaltung/das 

Beteiligungscontrolling aktiv bei der Erstellung des Beteiligungsbe-
richts und des Gesamtabschlusses unterstützen, indem sie frühzeitig 
die benötigten Daten zur Verfügung stellt. Darüber hinaus sind der 
Beteiligungsverwaltung/dem Beteiligungscontrolling der Kreisstadt 
Unna wesentliche Unterlagen und Entscheidungen aus mittelbaren 
Beteiligungen der Kreisstadt Unna unverzüglich und ohne schadhaf-
tes Verhalten zuzuleiten. 

 
3.2.9 Die Geschäftsführung soll sich bei ihren Entscheidungen auch an 

den gesamtkommunalen Zielen orientieren und damit der öffentli-
chen Verantwortung Rechnung tragen. 

   
3.2.10 Die Geschäftsführung hat die Geschäfte und ihre Beteiligungen nach 

Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages und der Beteili-
gungsrichtlinien der Kreisstadt Unna zu führen. Dabei ist auch der 
vorliegende Kodex zu beachten. 

 
3.2.11 Die Geschäftsführung hat dafür zu sorgen, dass die sonstigen Auf-

wendungen des Unternehmens, insbesondere für Beratungen, Rep-
räsentationen und Sponsoring, Fachexkursionen, Aufmerksamkeiten 
sowie für Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit vertretbar sind. 

 
3.3  Vergütung 
 
3.3.1 Die Geschäftsführervergütung soll vom Aufsichtsrat unter Einbezie-

hung von etwaigen Konzernbezügen in angemessener Höhe festge-
legt werden. Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden 
insbesondere die Aufgaben des Geschäftsführungsmitglieds, seine 
Leistung sowie die wirtschaftliche Lage, der langfristige Erfolg und 
die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung 
seines kommunal geprägten Vergleichsumfelds. 

 
3.3.2 Die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsführung soll fixe 

und variable Bestandteile umfassen. Sämtliche Vergütungsbestand-
teile müssen angemessen sein. Die variablen Vergütungsbestandtei-
le sollen einmalige sowie jährlich wiederkehrende, an den geschäftli-
chen Erfolg gebundene Komponenten enthalten. Die variablen Ver-
gütungskomponenten sollen auf relevante Vergleichsparameter be-
zogen und auf den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausgerich-
tet sein. 
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3.3.3 Geschäftsführungsmitglieder dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere 

Aufsichtsratsmandate außerhalb des Unternehmens, nur mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats übernehmen. 

 
3.3.4 Die Vergütung/Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung sind im 

Beteiligungsbericht aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Kompo-
nenten und Sachleistungen auszuweisen. Außerdem soll vermerkt 
werden, ob seitens der Gesellschafter Pensionszusagen bestehen. 
Im Übrigen gelten bzgl. des Ausweises der Bezüge die jeweils gülti-
gen Veröffentlichungs-vorschriften der Gemeindeordnung NRW. Die 
Überprüfung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung er-
folgt durch das Überwachungsorgan. 

 
3.3.5 Die korrekte Abwicklung der Vergütung der Geschäftsführung soll 

durch den Wirtschaftsprüfer überprüft und schriftlich bestätigt wer-
den. 

 
3.4 Interessenkonflikte 
 
3.4.1 Geschäftsführungsmitglieder unterliegen während ihrer Tätigkeit für 

das Unternehmen einem umfassenden Wettbewerbsverbot. 
 
3.4.2 Geschäftsführungsmitglieder und Mitarbeiter dürfen im Zusammen-

hang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von 
Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen 
oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren. 

 
3.4.3 Die Geschäftsführungsmitglieder sind dem Unternehmensinteresse 

verpflichtet. Kein Mitglied der Geschäftsführung darf bei seinen Ent-
scheidungen persönliche Interessen verfolgen und Geschäftschan-
cen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen. 

 
3.4.4 Jedes Geschäftsführungsmitglied soll Interessenkonflikte, insbeson-

dere wenn Befangenheitsgründe entsprechend § 31 Abs. 1 und 2 
GO NRW vorliegen, dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offen 
legen und die anderen Geschäftsführungsmitglieder hierüber infor-
mieren. Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen und den Ge-
schäftsführungsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen 
oder ihnen persönlich nahestehenden Unternehmungen haben bran-
chenüblichen Standards zu entsprechen (im Hinblick ob ein solches 
Geschäft vorliegt und dessen Bewertung kann der IDW-
Prüfungsstandard 255 eine Orientierungshilfe bieten). Wesentliche 
Geschäfte sollen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. 

 
3.4.5 Im Beteiligungsbericht sollten zu jedem Unternehmen, an dem die 

Kommune direkt oder indirekt mit mindestens 20 % beteiligt ist, für 
die Mitglieder des Vorstandes/der Geschäftsführung Angaben über 
deren Mitgliedschaft in Organen von anderen Unternehmen der 
Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie 
in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen gemacht wer-
den. 
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3.5 Vermögensschadenshaftpflicht- (Directors & Officers-) Versi-
cherung 

 
3.5.1 Schließt die Gesellschaft für die Geschäftsführung eine D&O-

Versicherung ab, so soll ein der Vergütung angemessener Selbstbe-
halt im Schadensfall vereinbart werden. Der Abschluss bedarf der 
Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversamm-
lung. 

 
3.6 Dauer der Bestellung und der Anstellung 
 
3.6.1 Eine Bestellung zum Geschäftsführer sollte in der Regel für fünf Jah-

re erfolgen. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der 
Amtszeit jeweils in der Regel höchstens für fünf Jahre, ist zulässig. 
Sie bedarf eines erneuten Beschlusses der Gesellschafterversamm-
lung, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit ge-
fasst werden kann. Über die Verlängerung ist jedoch spätestens drei 
Monate vor Ablauf der Amtszeit zu entscheiden. 

  
3.7  Altersgrenze 
 
3.7.1 Die Altersgrenze für Geschäftsführungsmitglieder soll den Vorgaben 

des gesetzlichen Renteneintrittsalters entsprechen. 
 
3.8  Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat 
 
3.8.1 Geschäftsführung und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unter-

nehmens unter Beachtung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks und 
des wirtschaftlichen Unternehmenserfolgs als auch des Gesamtinte-
resses der Kommune eng und vertrauensvoll zusammen. 

 
3.8.2 Die ausreichende Information des Aufsichtsrats ist gemeinsame Auf-

gabe von Geschäftsführung und Aufsichtsrat. 
 
3.8.3 Die Geschäftsführung informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah 

und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen 
der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risi-
komanagements. Sie geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs 
von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen 
ein (Quartalsbericht). 

 
3.8.4 Darüber hinaus soll der Aufsichtsrat zeitnah unterrichtet werden, 

wenn unabweisbare, erfolgsgefährdende und vom Betrag her we-
sentliche Mehraufwendungen oder Mindererträge oder Mehrausga-
ben bei größeren Investitionen zu erwarten sind. 

 
3.8.5 Der Aufsichtsrat soll die Informations- und Berichtspflichten der Ge-

schäftsführung nach Art und Umfang näher festlegen. Berichte der 
Geschäftsführung an den Aufsichtsrat sind in der Regel in schriftli-
cher Form zu erstatten. Entscheidungsnotwendige Unterlagen wer-
den den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Sitzung zu-
geleitet. 
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3.8.6 Gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwischen 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat voraus. Die umfassende Wah-
rung der Vertraulichkeit ist dafür von entscheidender Bedeutung. 

 
3.8.7 Alle Organmitglieder stellen sicher, dass die von ihnen eingeschalte-

ten Mitarbeiter die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhal-
ten. 

 
3.8.8 Die Geschäftsführung bereitet die Sitzungen des Aufsichtsrats und 

seiner Ausschüsse vor und nimmt regelmäßig an den Aufsichtsrats-
sitzungen teil. Der Aufsichtsrat kann bei Bedarf ohne die Geschäfts-
führung tagen. 

 
3.8.9 Geschäftsführung und Aufsichtsrat beachten die Regeln ordnungs-

gemäßer Unternehmensführung. Verletzen sie die Sorgfalt eines or-
dentlichen und gewissenhaften Geschäftsführungs- bzw. Aufsichts-
ratsmitglieds grob fahrlässig, so sollen sie der Gesellschaft gegen-
über zu Schadensersatz verpflichtet sein.  

 
3.8.10 Die Gewährung von Krediten des Unternehmens an Mitglieder der 

Geschäftsführung und des Aufsichtsrats sowie ihre Angehörigen be-
darf der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 
3.8.11 Geschäftsführung und Aufsichtsrat sollen in einem gemeinsamen Be-

richt der Beteiligungsverwaltung/dem Beteiligungscontrolling jährlich 
über die Corporate Governance des Unternehmens berichten. Hierzu 
gehört insbesondere die Erläuterung eventueller Abweichungen von 
den Empfehlungen dieses Kodex. Dabei kann auch zu Kodexanre-
gungen („Sollte/Kann-Vorschriften“) Stellung genommen werden. 

 
 
4 Verhaltenskodex 
 
4.1 Die Gesellschaften sollen für ihre Unternehmensbereiche einen Ver-

haltenskodex entwickeln. Der Begriff Verhaltenskodex bezeichnet die 
Gesamtheit aller zumutbaren Maßnahmen, die das regelkonforme 
Verhalten eines Unternehmens, seiner Organisationsmitglieder und 
seiner Mitarbeiter im Hinblick auf alle gesetzlichen Ge- und Verbote 
begründen. Darüber hinaus soll die Übereinstimmung des unterneh-
merischen Geschäftsgebarens auch mit allen gesellschaftlichen 
Richtlinien und Wertvorstellungen, mit Moral und Ethik gewährleistet 
werden.  

 
 
Abl. KrStUN 21-74/23. Juli 2010 
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75.     B e k a n n t m a c h u n g  

 
Satzung der Kreisstadt Unna über Anlagen der Außenwerbung 

 in der Hertingerstraße  
(Werbeleitsatzung Hertingerstraße) 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrsplanung der Kreis-
stadt Unna hat in seiner Sitzung am 05.07.2010 den Beschluss über die öf-
fentliche Auslegung des Entwurfes der Werbeleitsatzung Hertingerstr. gem. § 
86 Bauordnung NRW in der derzeit gültigen Fassung gefasst. 
 
Diese Satzung gilt für die Hertingerstraße im Bereich zwischen Käthe-
Kollwitz-Ring / Südring und der Bundesstraße 1. Die folgenden Grundstücke 
liegen ganz oder teilweise im Geltungsbereich: 
Hertingerstraße 41; 45 – 55; 53d; 55a; 55b; 59; 65; 69; Hertingerstraße 40a; 
42; 46; 46a –d; 48; 52; 60 – 68; 66b; 70b; 72a; 76 – 80; Kampstraße 1; 
Brockhausstraße 1; Käthe-Kollwitz-Ring 2. 
 
Der Satzungsentwurf liegt gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
 

02.08.2010 bis einschließlich 03.09.2010 
 

im Bereich Bauleitplanung der Kreisstadt Unna, Rathausplatz 1 (Rathaus, 3. 
Obergeschoss, Aufgang B, Ostflügel, Aushang neben Zimmer 307), während 
der Dienststunden 
 

montags bis donnerstags von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

und 
 

freitags von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
 

zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 
Anregungen können während der o. g. Auslegungsfrist vorgebracht werden. 
 
Unna, 23.Juli 2010 
 
 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
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Abl. KrStUN 21-75/23. Juli 2010 
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76.     B e k a n n t m a c h u n g  
 

Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes 

Unna Nr. 30 „Heidestraße“, 3. Änderung 
 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine öffentliche Kleingar-
tenanlage an der Dorotheenstraße zu schaffen, hat der Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrsplanung der Kreisstadt Unna in sei-
ner Sitzung am 05.07.2010 beschlossen, den Bebauungsplan mit der Be-
zeichnung Unna Nr. 30 „Heidestraße", 3. Änderung im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 BauGB aufzustellen. 
 
Der Änderungsbereich wird umfasst durch die östlich der Dorotheenstraße 
gelegenen Flurstücke 274 und 423, Flur 39, Gemarkung Unna (s. auch 
Übersichtsplan) 
 
Der vorstehende Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen 
und Verkehrsplanung der Kreisstadt Unna wird hiermit ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 
 
Unna, 23.07.2010 
 
 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
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Abl. KrStUN 21-76/23. Juli 2010 
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77.     B e k a n n t m a c h u n g  
 

Aufstellung und öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungs-
plans Unna Nr. 70 „Industriepark Süd – östliche Erweiterung“,  

2. Änderung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrplanung der Kreis-
stadt Unna hat am 05.07.2010 den Beschluss zur Offenlegung des Bebau-
ungsplan Unna Nr. 70 „Industriepark Süd - östliche Erweiterung“, 2. Ände-
rung, gefasst. 
Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung 
und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Die be-
troffene Öffentlichkeit und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sind im Rahmen der öffentlichen Auslegung zu beteiligen. 

 
Der Änderungsentwurf und die dazugehörige Begründung liegen gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich aus. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer 
Umweltprüfung abgesehen. 

 
Der aus dem Jahr 2001 stammende Bebauungsplan Unna Nr. 70 „Indust-
riepark Süd - östliche Erweiterung“, 1. Änderung, schränkt die in den Ge-
werbegebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht ein. Bei der 
zunehmenden Anfrage von kerngebietstypischen Spielhallen - gerade auch 
in den Gewerbegebieten der Stadt - besteht die Gefahr, dass das Gewer-
begebiet Industriepark Süd - östliche Erweiterung in seiner eigentlichen 
Funktion, d.h. der Bereitstellung von Entwicklungsmöglichkeiten für Gewer-
be und Industrie, nachhaltig beeinträchtigt wird. 
 
Aus den vorgenannten Gründen regelt die 2. Änderung durch eine textliche 
Festsetzung die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten dahingehend, dass 
sie im Plangebiet ausgeschlossen werden. Die übrigen Festsetzungen der 
1. Änderung des Bebauungsplanes bleiben erhalten. 
Aufgrund der Überlagerung der Geltungsbereiche der Bebauungspläne UN 
070 und UN 104 hat sich die östliche Grenze des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans UN 070 im Unterschied zum Aufstellungsbeschluss ver-
ändert. Der neue räumliche Geltungsbereich wird nunmehr begrenzt 
 
- im Norden      durch die B1, 
 
- im Osten durch eine gedachte Verlängerung der östlichen Grenze 

des Flurstücks 1185 in Richtung Norden durch das Flur-
stück 1680, durch die östliche und südliche Grenze des 
Flurstücks 1185, die westliche Grenze des Flurstücks 1187, 
einer Parallelen in ca. 10 m Abstand zur südlichen Grenze  
des Flurstücks 1185, weiterhin durch die östlichen Grenzen 
der Flurstücke 1235, 1188, 1570, 1199, 1107 und 1239, 
sowie durch die südliche Grenze des Flurstücks 1239 bis zu 
und einschließlich einer gedachten Linie in Verlängerung 
der westlichen Grenze des Flurstücks 1596 nach Norden 
bis zur B1, weiterhin durch die nördliche Grenze des Flur-
stücks 1596 und durch die östlichen Grenzen der Flurstü-
cke 1596 und 1594, sowie durch eine gedachte Verlänge-
rung der südlichen Grenze des Flurstücks 1594 ca. 20 m in 
Richtung Osten, die östliche Grenze der Flurstücke 1665 
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und 718 und deren gedachte Verlängerung auf die südliche 
Grenze des Flurstücks 715, Flur 3, Gemarkung Uelzen, 

 
- im Süden durch die südliche Grenze des Flurstücks 715, Flur 3, Ge-

markung Uelzen, 
 
- im Westen durch die östliche Grenze der Bahntrasse Fröndenberg-

Unna, durch die östliche Grenze des Flurstücks 722, einer 
Parallelen ca. 20 m südlich zur südlichen Grenze der Wer-
ler Straße, der östlichen Grenze des Flurstücks 1600 und 
deren Verlängerung nach Norden bis zur B1, Flur 3, Ge-
markung Uelzen. 

 
Zur Information sind der Vorlage noch ein Übersichtsplan mit der Kenn-
zeichnung des Bebauungsplanbereiches und der 2. Änderung sowie eine 
Kopie des Änderungsentwurfes mit der dazugehörigen Begründung beige-
fügt. 
 
Weitere Erläuterungen werden ggf. anhand von Plan- und Verfahrensunter-
lagen gegeben.  
 
Der Bebauungsplanentwurf Unna Nr. 70 „Industriepark Süd- östliche Erwei-
terung“, 2. Änderung, inkl. Begründung liegt gem. § 3 Absatz 2 BauGB in 
der Zeit vom 
 

03.08.2010 bis einschließlich 03.09.2010 
 
bei dem Bereich 3-61, Bauleitplanung (ehemals Planungsamt) der Kreis-
stadt Unna, Rathausplatz 1 (Rathaus, 3. Obergeschoss, Aufgang B, Ostflü-
gel, Aushang neben Raum 307), während der Dienststunden 
 

montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
und 

freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Stellungnahmen hierzu können während der o. g. Auslegungsfrist schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift beim Bereich 3-61, Bauleitplanung vorge-
bracht werden. 
Für Fragen und Auskünfte stehen Mitarbeiter des Bereiches Bauleitplanung 
zur Verfügung 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 (2) Satz 2 BauGB nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und bei Aufstellung eines 
Bebauungsplanes ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Unna, 23.07.2010 
 
 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
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	Präambel und Geltungsbereich
	1 Gesellschafter
	1.1 Die Kreisstadt Unna als Gesellschafterin
	1.1.1 Die Kreisstadt Unna ist Gesellschafterin der Beteiligungsgesellschaften. Der Rat der Kreisstadt Unna ist das Hauptorgan der Kreisstadt Unna. Die Vertreter der Kreisstadt Unna üben ihre Funktion auf der Grundlage der Beschlüsse des Rates aus. Der Rat der Kreisstadt Unna kann den vom Rat bestellten oder gewählten Gesellschaftervertretern Weisungen erteilen.
	1.1.2 Die Kreisstadt Unna sollte sich nur dann an einem Unternehmen neu beteiligen, wenn dessen Bindung an die Public Corporate Governance der Kreisstadt Unna im Gesellschaftsvertrag oder durch Gesellschafterbeschluss festgelegt wird. Dies gilt jedoch nur für eine Beteiligungsquote von mindestens 20%. Weiter gilt dies auch für mittelbare Beteiligungen der Stadt, wenn das Unternehmen, das eine neue Beteiligung eingehen will, sich selbst bereits zur Anwendung des Public Corporate Governance Kodex verpflichtet hat.

	1.2  Gesellschafterversammlung
	1.2.1 Die Gesellschafterversammlung ist oberstes Organ der Gesellschaft. Die Gesellschafter nehmen ihre Gesellschafterrechte grundsätzlich in der Gesamtheit der Gesellschafter durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung wahr.
	1.2.2 Bestimmte Rechte und Aufgaben sind den Gesellschaftern gesetzlich zugeordnet (Änderung des Gesellschaftsvertrags, Einforderung von Nachschüssen, Auflösung der Gesellschaft) bzw. müssen ihnen im Gesellschaftsvertrag einer kommunalen GmbH vorbehalten sein (Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung, Beschluss über den Wirtschaftsplan, Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG, Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstands, Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen, Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer).
	1.2.3 Weitere grundsätzliche Rechte und Kompetenzen sind die Weisungsbefugnis gegenüber der Geschäftsführung, Überwachung der Geschäftsführung und strategische Steuerung, deren Verhältnis und Ausgestaltung gegenüber den daneben bestehenden Befugnissen des Aufsichtsrats festgelegt werden muss.
	1.2.4 Die Gesellschafter legen den Gegenstand des Unternehmens – als erste strategische Ausrichtung – im Hinblick auf den öffentlichen Auftrag der Gesellschaft fest. Dieser stellt für die Geschäftsleitung und die Aufsichtsratsmitglieder eine unabdingbare Handlungsleitlinie dar und steht nicht zu deren Disposition. Der Gegenstand des Unternehmens wird bei der Gründung der Gesellschaft im Gesellschaftsvertrag niedergeschrieben und kann nur mit Zustimmung des Rates der Kreisstadt Unna geändert werden.
	1.2.5 Die Geschäftspolitik der Mehrheitsbeteiligungen hat die Zielsetzungen der Kreisstadt Unna zu berücksichtigen.
	1.2.6 Die Geschäftspolitik der Beteiligungsgesellschaften sollte sich den Zielsetzungen und den Optimierungs- und Konsolidierungsbestrebungen der Kommune unterordnen. 
	1.2.7 Die Gesellschafterversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird von der Geschäftsleitung unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

	1.3  Aufgaben der Gesellschafter
	1.3.1 Die Gesellschafter sollen auf der Basis des Unternehmensgegenstands grundsätzliche strategische Zielvorgaben für die Gesellschaft definieren. Neben den wirtschaftlichen Zielen sollen dabei auch Ziele und Erwartungen im Rahmen des öffentlichen Auftrags klar und messbar formuliert werden. Der Stand der Strategieumsetzung soll mindestens einmal im Jahr zwischen Gesellschaftern und Geschäftsführung erörtert werden.

	1.4  Maßnahmen zur Transparenzsteigerung
	1.4.1 Bei der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung über die Entlastung des Aufsichtsrats soll kein Vertreter der Kreisstadt Unna mitwirken, der selbst Mitglied des Aufsichtsrats ist.
	1.4.2 Die im Beteiligungsbericht veröffentlichte Darstellung jedes Beteiligungsunternehmens sollte in angemessener Form im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden.


	2   Aufsichtsrat
	2.1  Grundsätzliches
	2.1.1 Bei allen Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die in der Regel nicht mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, steht es den Gesellschaftern grundsätzlich frei, durch Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag einen (fakultativen) Aufsichtsrat zu bilden. Hierbei sind die Mitglieder des Aufsichtsrates und ihre persönlichen Vertreter – soweit sie bestellt sind - mittels Entsendung durch die Gesellschafter oder durch Wahl in der Gesellschafterversammlung bestellt und sollen dem Rat der Kreisstadt Unna oder der Verwaltung der Kreisstadt Unna angehören. Der Aufsichtsrat ist das wichtigste Überwachungs- und Kontrollorgan. Die Aufsichtsratsmitglieder sind für die Ausübung ihres Mandats persönlich verantwortlich. Der Rat der Kreisstadt Unna kann den vom Rat bestellten oder auf Vorschlag des Rates gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrates Weisungen erteilen.
	2.1.2 Im Gesellschaftsvertrag soll zudem bestimmt werden, dass Geschäfte und Rechtshandlungen von grundsätzlicher Bedeutung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Hierzu gehören Entscheidungen oder Maßnahmen, die die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens grundlegend verändern. In einem Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte können im Gesellschaftsvertrag weitere Maßnahmen der Geschäftsführung der vorherigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat unterworfen werden. Die Wertgrenzen des Zuständigkeitskatalogs bzw. weitere Zuständigkeitsfragen werden in einer Geschäftsordnung durch den Aufsichtsrat festgelegt. Der Aufsichtsrat kann darüber hinaus weitere Zustimmungserfordernisse festlegen.

	2.2  Aufgaben
	2.2.1 Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Gegenstand der Überwachung sind insbesondere Ordnungsmäßigkeit, die Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Er ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen einzubinden.
	2.2.2 Der Aufsichtsrat achtet im Rahmen seiner Überwachungsfunktion darauf, dass die operativen Ziele, die die Gesellschaft verfolgt, den strategischen Zielen der Kommune nicht entgegenstehen.
	2.2.3 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
	2.2.4 Jedes Aufsichtsratsmitglied sollte durch seine eigene persönliche und fachliche Qualifikation dafür sorgen, dass es seine Aufgabe und Verantwortlichkeit im Sinne dieser Public Corporate Governance erfüllen kann. Die Kommune und das Unternehmen unterstützen die Fort- und Weiterbildung durch geeignete Maßnahmen.
	2.2.5 Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Außerdem sollen insgesamt nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate in Gesellschaften wahrgenommen werden. Dies gilt nicht für den Bürgermeister, Wahlbeamte/Beigeordnete und die von ihm benannten Mitarbeiter der Verwaltung.
	2.2.6 In regelmäßigen Abständen sollen vom Aufsichtsrat die Wertgrenzen für die unter einem Zustimmungsvorbehalt stehenden Arten von Geschäften und Rechtshandlungen auf ihre Zweckmäßigkeit und Praktikabilität überprüft werden. 
	2.2.7 Der Aufsichtsrat soll regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit überprüfen. Die Berichterstattung über die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Tätigkeit des Aufsichtsrates sollte in Form eines Leistungsberichts an die Gesellschafter erfolgen.
	2.2.8 Die kommunalen Vertreter in den Aufsichtsräten haben die Umsetzung der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielsetzung sowie den öffentlichen Zweck sorgfältig zu überprüfen und die Ausübung der Geschäftstätigkeit ggf. kritisch zu hinterfragen.
	2.2.9 Sie sollen sich aktiv für die Umsetzung dieser Public Corporate Governance der Kreisstadt Unna einsetzen und arbeiten in ihren Gremien darauf hin, dass die genannten Punkte umgesetzt werden.
	2.2.10 Die Gewährung von Krediten des Unternehmens an Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates sowie ihre Angehörigen bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates.

	2.3  Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsratsvorsitzenden
	2.3.1 Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat und leitet dessen Sitzungen.
	2.3.2 Der Aufsichtsratsvorsitzende soll mit der Geschäftsführung, insbesondere mit dem Vorsitzenden bzw. Sprecher der Geschäftsführung, regelmäßig Kontakt halten und mit ihr die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens beraten. 
	2.3.3 Der Aufsichtsratsvorsitzende ist über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich durch die Geschäftsführung zu informieren. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll sodann den Aufsichtsrat unterrichten und erforderlichenfalls eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen.
	2.3.4 Sofern kein Prüfungsausschuss eingerichtet wurde, erteilt der Aufsichtsrat, bzw. der Vorsitzende dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag und trifft mit ihm die Honorarvereinbarung. Hierbei soll der Aufsichtsratsvorsitzende von der Möglichkeit, eigene Prüfungsschwerpunkte für die Abschlussprüfung festzulegen, Gebrauch machen und Empfehlungen der (Beteiligungs-) Verwaltung berücksichtigen.
	2.3.5 Der Aufsichtsratsvorsitzende soll auf die Einhaltung der Verschwiegenheitsregelung durch alle Mitglieder des Aufsichtsrats achten (§§ 394, 395 Aktiengesetz i.V.m. § 52 GmbH-Gesetz).
	2.3.6 Der Aufsichtsratsvorsitzende ist für die Ausarbeitung und Einhaltung der Geschäftsführerverträge zuständig. Die wesentlichen Vertragsinhalte (insbesondere die Vergütungsstruktur einschl. Versorgungsregelung) sind vom Aufsichtsrat zu beschließen.

	2.4  Bildung von Ausschüssen
	2.4.1 Der Aufsichtsrat kann abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden, die der Effizienzsteigerung der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer Sachverhalte dienen sollen. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse.

	2.5  Zusammensetzung des Aufsichtsrates
	2.5.1 Der Kreisstadt Unna ist im Aufsichtsrat ein angemessener Einfluss zu gewährleisten. Für die Auswahl der durch die Kreisstadt Unna zu entsendenden Aufsichtsratsmitglieder sind die kommunalrechtlichen Bestimmungen maßgeblich. Die Entsendung eines Mitgliedes in den Aufsichtsrat soll sich auf Mitglieder des Rates der Kreisstadt Unna beschränken. 
	2.5.3 Eine unabhängige Beratung und Überwachung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat wird auch dadurch ermöglicht, dass dem Aufsichtsrat kein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung angehören darf.
	2.5.4 Das Aufsichtsratsmitglied hat eine Erklärung darüber abzugeben, ob es Beratungsaufgaben oder Organfunktionen bei Wettbewerbern des Unternehmens ausübt.
	2.6 Vertretungsmöglichkeit im Aufsichtsrat
	2.6.1 An den Aufsichtsratssitzungen sollen die Mitglieder regelmäßig teilnehmen. Falls Vertreter bestellt sind, sind diese nur im Verhinderungsfall zuzulassen. Falls ein Mitglied des Aufsichtsrats in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen hat, soll dies in einem Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafter vermerkt werden.
	2.6.2 Abwesende Aufsichtsratsmitglieder in fakultativen Aufsichtsräten (vgl. 2.1.1) sollen nur dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse teilnehmen können, dass sie ein anderes ordentliches Aufsichtsratsmitglied zur Stimmabgabe schriftlich bevollmächtigen (Stimmvollmacht), oder dass sie ihre schriftliche Stimmabgabe durch eine andere zur Teilnahme berechtigte Person überreichen lassen (Stimmbotschaft).

	2.7  Vergütung
	2.7.1 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung festgelegt. Sie soll der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder sowie der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Rechnung tragen. Die Vergütung soll regelmäßig überprüft werden.
	2.7.2 Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats und die Vergütungssätze der Aufsichtsratsmitglieder sollen im Beteiligungsbericht individualisiert ausgewiesen werden; im Übrigen gelten bzgl. des Ausweises der Bezüge die jeweils gültigen Veröffentlichungsvorschriften der Gemeindeordnung NRW. 
	2.7.3 Die vom Unternehmen an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, sollen gesondert und individualisiert im Anhang zum Jahresabschluss angegeben werden. 
	2.8.1 Schließt die Gesellschaft für den Aufsichtsrat eine D&O - Versicherung ab, so soll ein der Aufwandsentschädigung angemessener Selbstbehalt im Schadensfall vereinbart werden. Handelt ein Mitglied des Aufsichtsrates auf Weisung des Rates der Kreisstadt Unna, so gilt § 113 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW entsprechend. Der Abschluss bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung.

	2.9  Interessenkonflikte
	2.9.1 Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Gleichzeitig sollen die Vertreter der Kreisstadt Unna in den Aufsichtsratsgremien die besonderen Interessen der Kreisstadt Unna, insbesondere die Beschlüsse der städtischen Ausschüsse bzw. des Rates, berücksichtigen.
	2.9.2 Kein Aufsichtsratsmitglied darf bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen, noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.
	2.9.3 Jedes Aufsichtsratsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere solche, die auf Grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern der Gesellschaft entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber offen legen. Der Aufsichtsrat soll in seinem Bericht an die Gesellschafterversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung informieren. Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds sollen zur Beendigung des Mandats führen. Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen und den Aufsichtsratsmitgliedern sowie ihren Angehörigen (§ 31 GO NRW) oder ihnen persönlich nahestehenden Unternehmungen haben branchenüblichen Standards zu entsprechen (im Hinblick auf die Beurteilung, ob ein solches Geschäft vorliegt und dessen Bewertung, kann der IDW-Prüfungsstandard 255 eine Orientierungshilfe bieten). Wesentliche Geschäfte sollen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

	2.10    Verschwiegenheitspflicht
	2.10.1 Die Aufsichtsratsmitglieder unterliegen grundsätzlich der Verschwiegenheitspflicht. Ist im Ausnahmefall ein Bericht an Dritte zulässig, muss dabei gewährleistet sein, dass bei den Berichten die Vertraulichkeit gewahrt ist.
	2.10.2 Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft in den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt worden sind, unterliegen hinsichtlich der Berichte, die sie der Gebietskörperschaft zu erstatten haben, keiner Verschwiegenheitspflicht. Für vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, gilt dies nicht, wenn ihre Kenntnis für die Zwecke der Berichte nicht von Bedeutung ist.

	3.1  Grundsätzliches
	3.1.1 Die Geschäftsführung kann aus einer oder mehreren Personen bestehen und einen Vorsitzenden oder Sprecher haben. Die Geschäftsführung wird durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Bei mehreren Personen soll eine Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsführung, insbesondere der Vertretung, regeln. Die Geschäftsordnung muss vom Aufsichtsrat genehmigt werden.
	3.1.2 Die Geschäftsführer führen die Geschäfte der Gesellschaft; sie haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden. Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft entweder jeweils allein, gemeinschaftlich oder zusammen mit einem Prokuristen gerichtlich und außergerichtlich. Die Geschäftsführung soll Sorge dafür tragen, dass bei allen wesentlichen Entscheidungen innerhalb der Gesellschaft das Vier-Augen-Prinzip gewahrt wird.
	3.1.3 Die Geschäftsführung soll sich auf die vollständige Umsetzung des Unternehmensgegenstands und des öffentlichen Auftrags konzentrieren.

	3.2 Aufgaben und Zuständigkeit
	3.2.1 Die Geschäftsführung soll klare und messbare operative Zielvorgaben zur Umsetzung und Realisierung des Unternehmensgegenstands für die Mitarbeiter der Gesellschaft definieren.
	3.2.2 Die Geschäftsführung soll ihre Pflichten zur Entwicklung strategischer Zielvorgaben gegenüber den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat aktiv wahrnehmen.
	3.2.3 Die Geschäftsführung sorgt für ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling einschließlich eines wirksamen internen Revisions-/ Kontrollsystems im Unternehmen.
	3.2.4 Die interne Revision sollte entsprechend der Größe des Unternehmens als eigenständige Stelle und/oder durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder durch die Beteiligungsverwaltung/das Beteiligungscontrolling wahrgenommen werden.
	3.2.5 Die Geschäftsführung soll ein Berichtswesen implementieren. Sie informiert den Aufsichtsrat und die Beteiligungsverwaltung/das Beteiligungscontrolling regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements (Quartalsbericht ggf. Halbjahresberichte). Sie geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein.
	3.2.6 Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss und Lagebericht gemäß den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften und den Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) auf.
	3.2.7 Die Geschäftsführung soll den Jahresabschluss rechtzeitig vor der Behandlung im Aufsichtsrat mit der Beteiligungsverwaltung/dem Beteiligungscontrolling abstimmen, damit Besonderheiten, Bilanzierungsfragen und Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt vorab diskutiert und Vereinbarungen besser umgesetzt werden können.
	3.2.8 Außerdem soll die Geschäftsführung die Beteiligungsverwaltung/das Beteiligungscontrolling aktiv bei der Erstellung des Beteiligungsberichts und des Gesamtabschlusses unterstützen, indem sie frühzeitig die benötigten Daten zur Verfügung stellt. Darüber hinaus sind der Beteiligungsverwaltung/dem Beteiligungscontrolling der Kreisstadt Unna wesentliche Unterlagen und Entscheidungen aus mittelbaren Beteiligungen der Kreisstadt Unna unverzüglich und ohne schadhaftes Verhalten zuzuleiten.
	3.2.9 Die Geschäftsführung soll sich bei ihren Entscheidungen auch an den gesamtkommunalen Zielen orientieren und damit der öffentlichen Verantwortung Rechnung tragen.
	3.2.10 Die Geschäftsführung hat die Geschäfte und ihre Beteiligungen nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages und der Beteiligungsrichtlinien der Kreisstadt Unna zu führen. Dabei ist auch der vorliegende Kodex zu beachten.
	3.2.11 Die Geschäftsführung hat dafür zu sorgen, dass die sonstigen Aufwendungen des Unternehmens, insbesondere für Beratungen, Repräsentationen und Sponsoring, Fachexkursionen, Aufmerksamkeiten sowie für Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vertretbar sind.

	3.3  Vergütung
	3.3.1 Die Geschäftsführervergütung soll vom Aufsichtsrat unter Einbeziehung von etwaigen Konzernbezügen in angemessener Höhe festgelegt werden. Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden insbesondere die Aufgaben des Geschäftsführungsmitglieds, seine Leistung sowie die wirtschaftliche Lage, der langfristige Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung seines kommunal geprägten Vergleichsumfelds.
	3.3.2 Die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsführung soll fixe und variable Bestandteile umfassen. Sämtliche Vergütungsbestandteile müssen angemessen sein. Die variablen Vergütungsbestandteile sollen einmalige sowie jährlich wiederkehrende, an den geschäftlichen Erfolg gebundene Komponenten enthalten. Die variablen Vergütungskomponenten sollen auf relevante Vergleichsparameter bezogen und auf den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausgerichtet sein.
	3.3.3 Geschäftsführungsmitglieder dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsratsmandate außerhalb des Unternehmens, nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats übernehmen.
	3.3.4 Die Vergütung/Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung sind im Beteiligungsbericht aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Sachleistungen auszuweisen. Außerdem soll vermerkt werden, ob seitens der Gesellschafter Pensionszusagen bestehen. Im Übrigen gelten bzgl. des Ausweises der Bezüge die jeweils gültigen Veröffentlichungs-vorschriften der Gemeindeordnung NRW. Die Überprüfung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung erfolgt durch das Überwachungsorgan.
	3.3.5 Die korrekte Abwicklung der Vergütung der Geschäftsführung soll durch den Wirtschaftsprüfer überprüft und schriftlich bestätigt werden.

	3.4 Interessenkonflikte
	3.4.1 Geschäftsführungsmitglieder unterliegen während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen einem umfassenden Wettbewerbsverbot.
	3.4.2 Geschäftsführungsmitglieder und Mitarbeiter dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.
	3.4.3 Die Geschäftsführungsmitglieder sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Kein Mitglied der Geschäftsführung darf bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen und Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.
	3.4.4 Jedes Geschäftsführungsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere wenn Befangenheitsgründe entsprechend § 31 Abs. 1 und 2 GO NRW vorliegen, dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offen legen und die anderen Geschäftsführungsmitglieder hierüber informieren. Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen und den Geschäftsführungsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen oder ihnen persönlich nahestehenden Unternehmungen haben branchenüblichen Standards zu entsprechen (im Hinblick ob ein solches Geschäft vorliegt und dessen Bewertung kann der IDW-Prüfungsstandard 255 eine Orientierungshilfe bieten). Wesentliche Geschäfte sollen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.
	3.4.5 Im Beteiligungsbericht sollten zu jedem Unternehmen, an dem die Kommune direkt oder indirekt mit mindestens 20 % beteiligt ist, für die Mitglieder des Vorstandes/der Geschäftsführung Angaben über deren Mitgliedschaft in Organen von anderen Unternehmen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen gemacht werden.

	3.5 Vermögensschadenshaftpflicht- (Directors & Officers-) Versicherung
	3.5.1 Schließt die Gesellschaft für die Geschäftsführung eine D&O-Versicherung ab, so soll ein der Vergütung angemessener Selbstbehalt im Schadensfall vereinbart werden. Der Abschluss bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung.

	3.6  Dauer der Bestellung und der Anstellung
	3.6.1 Eine Bestellung zum Geschäftsführer sollte in der Regel für fünf Jahre erfolgen. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit jeweils in der Regel höchstens für fünf Jahre, ist zulässig. Sie bedarf eines erneuten Beschlusses der Gesellschafterversammlung, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit gefasst werden kann. Über die Verlängerung ist jedoch spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit zu entscheiden.

	3.7  Altersgrenze
	3.7.1 Die Altersgrenze für Geschäftsführungsmitglieder soll den Vorgaben des gesetzlichen Renteneintrittsalters entsprechen.

	3.8  Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat
	3.8.1 Geschäftsführung und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens unter Beachtung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks und des wirtschaftlichen Unternehmenserfolgs als auch des Gesamtinteresses der Kommune eng und vertrauensvoll zusammen.
	3.8.2 Die ausreichende Information des Aufsichtsrats ist gemeinsame Aufgabe von Geschäftsführung und Aufsichtsrat.
	3.8.3 Die Geschäftsführung informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Sie geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein (Quartalsbericht).
	3.8.4 Darüber hinaus soll der Aufsichtsrat zeitnah unterrichtet werden, wenn unabweisbare, erfolgsgefährdende und vom Betrag her wesentliche Mehraufwendungen oder Mindererträge oder Mehrausgaben bei größeren Investitionen zu erwarten sind.
	3.8.5 Der Aufsichtsrat soll die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung nach Art und Umfang näher festlegen. Berichte der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat sind in der Regel in schriftlicher Form zu erstatten. Entscheidungsnotwendige Unterlagen werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet.
	3.8.6 Gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat voraus. Die umfassende Wahrung der Vertraulichkeit ist dafür von entscheidender Bedeutung.
	3.8.7 Alle Organmitglieder stellen sicher, dass die von ihnen eingeschalteten Mitarbeiter die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten.
	3.8.8 Die Geschäftsführung bereitet die Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse vor und nimmt regelmäßig an den Aufsichtsratssitzungen teil. Der Aufsichtsrat kann bei Bedarf ohne die Geschäftsführung tagen.
	3.8.9 Geschäftsführung und Aufsichtsrat beachten die Regeln ordnungsgemäßer Unternehmensführung. Verletzen sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführungs- bzw. Aufsichtsratsmitglieds grob fahrlässig, so sollen sie der Gesellschaft gegenüber zu Schadensersatz verpflichtet sein. 
	3.8.10 Die Gewährung von Krediten des Unternehmens an Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats sowie ihre Angehörigen bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.
	3.8.11 Geschäftsführung und Aufsichtsrat sollen in einem gemeinsamen Bericht der Beteiligungsverwaltung/dem Beteiligungscontrolling jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten. Hierzu gehört insbesondere die Erläuterung eventueller Abweichungen von den Empfehlungen dieses Kodex. Dabei kann auch zu Kodexanregungen („Sollte/Kann-Vorschriften“) Stellung genommen werden.
	4.1 Die Gesellschaften sollen für ihre Unternehmensbereiche einen Verhaltenskodex entwickeln. Der Begriff Verhaltenskodex bezeichnet die Gesamtheit aller zumutbaren Maßnahmen, die das regelkonforme Verhalten eines Unternehmens, seiner Organisationsmitglieder und seiner Mitarbeiter im Hinblick auf alle gesetzlichen Ge- und Verbote begründen. Darüber hinaus soll die Übereinstimmung des unternehmerischen Geschäftsgebarens auch mit allen gesellschaftlichen Richtlinien und Wertvorstellungen, mit Moral und Ethik gewährleistet werden. 
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